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Ergebnisse des Beleuchtungsberichts – weiteres Vorgehen der 
erweiterten Klärung des Zwischenlager-Standorts 

Sehr geehrt

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 14.01.2022 und Ihre Frage zum Umgang der BGE mit den 
Ergebnissen aus dem Beleuchtungsprozess. 
Wie Sie aus unserer Pressemitteilung vom 10. Januar 2022 bereits vernommen haben, 
werden wir die Kritikpunkte und Aspekte aus dem Beleuchtungsprozess aufgreifen und diese 
diskutieren und bewerten. Die Ergebnisse werden wir in einem Bericht dokumentieren. Der 
Bericht befindet sich derzeit in Erstellung und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022 
fertig gestellt sein. In diesem Bericht werden wir auch eine ausführliche und vertiefende 
Standortbegründung darlegen und den Aspekt von möglichen Standortalternativen aus 
unserer Sicht bewerten. 
Der Bericht könnte auch für einen offenen Diskussionsprozess mit der Asse-2-Begleitgruppe 
genutzt werden. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass in dem Bericht auch die 
wesentlichen Kritikpunkte von den Experten aus dem Beleuchtungsprozess aufgegriffen 
werden. 

Des Weiteren werden wir zunächst im Rahmen der von uns beauftragten 
Planungsleistungen für die Einrichtungen zur Abfallbehandlung und zum Zwischenlager an 
dem geplanten Standort festhalten. Im Hinblick auf den Zwischenlagerstandort werden durch 
die aktuellen Planungsarbeiten keine unumkehrbaren Fakten geschaffen.  

Sollte der von uns gewählte Standort des Zwischenlagers sich als nicht genehmigungsfähig 
erweisen, wird sich dies bereits in einem frühen Stadium der anstehenden behördlichen 
Verfahren abzeichnen. Ein durch die Behörden überprüfter Standort bzw. eine erweiterte 
Klärung des Zwischenlagerstandorts durch das NMU stärkt aus unserer Sicht das Vertrauen 
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in der öffentlichen Diskussion und schafft für alle Beteiligte Transparenz und 
Rechtssicherheit.  
 
Die weitere Abstimmung über die nächsten Schritte mit  erfolgt in den 
regelmäßigen Besprechungen mit der BGE. 
 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Thomas Lautsch 
(Tech. Geschäftsführer)  

  
   (Bereichsleiter Asse) 
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